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„[T]he ‚right to be a man‘ starts with  
the right to have enough to eat.“1

Einleitung

I. Das Recht auf Nahrung und der Welthunger

Washington D.C., März 2015. Nach Veröffentlichung einer großangelegten 
Untersuchung des International Consortium of Investigative Journalists zeig-
ten sich Weltbankvertreter bestürzt. Deren damaliger Präsident Jim Yong 
Kim äußerte sich besorgt über die Auswirkungen der von der Bank unter-
stützten Umsiedlungsprogramme, welche die NGO zu Tage gebracht hat: 
„Wir haben uns, was die Umsiedlungspolitik angeht, einem kritischen Blick 
auf uns selbst unterzogen. Was wir fanden, erfüllt mich mit großer Sorge“.2 
Schon seit langem wird vor den negativen Auswirkungen von weltbankunter-
stützten (teilweise gewaltsam durchgeführten) Umsiedlungen gewarnt – allein 
in den letzten zehn Jahren verloren Millionen von Menschen ihr Zuhause, 
ihre Lebensgrundlage – und damit oftmals auch ganz konkret den Zugang zu 
angemessener Nahrung. Wie konnte es dazu kommen, und warum will die 
Bank nichts gewusst haben?

Nur wenige Meter weiter brütet man zur gleichen Zeit beim Internationa-
len Währungsfonds (IWF) über die griechische Austeritätspolitik und die 
konkreten Maßnahmen eines im Sommer zu verabschiedenen dritten Ret-
tungspaketes. Zusammen mit der EU-Kommission und der Europäischen 
Zentralbank gewährt der IWF dem südeuropäischen Staat seit Jahren immer 
neue Kredite, um ihn vor dem Bankrott zu bewahren. Dem IWF wird vorge-
worfen, er sei für zu harte Sparauflagen und damit für das Leid der griechi-
schen Bevölkerung mitverantwortlich. Immer mehr Griechen seien in Armut 
geraten, Tafeln würden überrannt, Kinder gingen hungrig zur Schule. Stimmt 
dies, und wenn ja, welche Verantwortung trägt der IWF?

Die Nahrungsbeschaffung und der Hunger beschäftigen die Menschheit 
seit Urzeiten. Während Hungernde über die Jahrhunderte hinweg höchstens 
auf Almosen der Wohlhabenden hoffen konnten, hat sich dies seit dem 
Zweiten Weltkrieg, jedenfalls in der Theorie, grundlegend geändert: Am 
6.  Januar 1941 formulierte US-Präsident Franklin D. Roosevelt in seiner 

1  Alain Pellet, ‚Human Rightism‘ and International Law, 10 Italian Yearbook of 
International Law 2000, S. 3, 8.

2  Zitiert nach Tagesschau Online, Ist bei der Weltbank jetzt alles gut?, 22.12.2015, 
www.tagesschau.de/wirtschaft/weltbank-121.html.
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Four Freedoms Address vier grundlegende Freiheiten, auf denen eine neue 
Weltordnung aufbauen sollte: die Freiheit der Meinung und der Religion 
sowie die Freiheit vor Mangel und Furcht. Wenige Jahre später, am 26. Juni 
1945, wurde der Menschenrechtsschutz als eine der Zielbestimmungen der 
Vereinten Nationen in die UN-Charta3 aufgenommen und mit der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte vom 10.  Dezember 1948 erstmals aus-
führlich niedergelegt. Art. 25 dieser Erklärung enthielt bereits das Recht auf 
einen angemessenen Lebensstandard, einschließlich Nahrung. Gleichwohl 
blieb die Erklärung noch rechtlich unverbindlich. Diesem Umstand wurde 
am 16.  Dezember 1966 durch die internationalen Pakte über bürgerliche 
und politische (International Covenant on Civil and Political Rights, im 
Folgenden: ICCPR4) sowie über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 
im Folgenden: ICESCR5) abgeholfen, welche 1976 in Kraft traten.6 Spätes-
tens mit Art. 11 ICESCR hat sich das grundlegende Verständnis des Rechts 
auf Nahrung gewandelt, weg von einer Gnade, hin zu einem Menschen-
recht.

Praktisch dürfte es sich hierbei jedoch nach wie vor um eines der am 
wenigsten verwirklichten Menschenrechte handeln.7 Die wirtschaftlichen und 
sozialen Rechte scheinen in der Rechtspraxis insgesamt ein Schattendasein 
führen; wobei es relativ unbeachtlich ist, ob ein Staat kapitalistisch oder 

3  1 UNTS 16.
4  999 UNTS 171.
5  993 UNTS 3.
6  Alfred Verdross/Bruno Simma, Universelles Völkerrecht: Theorie und Praxis, 

3. Auflage 1984, S. 835, § 1250: „Beide Pakte bilden eine gedankliche Einheit, da die 
Freiheitsrechte ohne die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechte wertlos 
sind, aber auch umgekehrt diese Rechte ohne Freiheitsrechte der Würde des Men-
schen nicht Rechnung tragen.“

��Das Recht auf Nahrung gehört nach der von Karl Vasak entwickelten Konzeption 
wie alle wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu den Menschenrechten 
der sogenannten zweiten Generation. Die erste Generation vereinte die bürgerlichen 
und politischen Rechte, ergo die liberalen Freiheits-, bzw. Abwehrrechte, während die 
dritte Generation aus kollektiven Menschenrechten, den sogenannten „solidarity 
rights“, besteht (Karl Vasak, Pour une Troisième generation des droits de l’homme, 
in: Christophe Swinarski (Hrsg.), Etudes et essais sur le droit international humani-
taire et sur les principes de la Croix-Rouge en l’honneur de Jean Pictet, 1984, S. 837, 
839; Christine Breining-Kaufmann, Hunger als Rechtsproblem  – Völkerrechtliche 
Aspekte eines Rechtes auf Nahrung, 1991, S. 146).

7  Philip Alston, International Law and the Human Right to Food, in: Philip Alston/
Katarina Tomaševski (Hrsg.), The Right to Food, 1984, S. 9; siehe auch Kerstin 
Mechlem, International Protection of the Right to Food, in: Rüdiger Wolfrum (Hrsg.), 
The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 2012, Vol. IV, S. 143, 
Rz. 1.
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sozialistisch organisiert ist, ob er den Industriestaaten oder dem Globalen 
Süden angehört.8 Dies steht im Widerspruch zu offiziellen Aussagen: Bereits 
in der Schlussakte der Teheraner Konferenz für Menschenrechte 1968 wurde 
die Unteilbarkeit der Menschenrechte festgehalten und betont, dass die Ver-
wirklichung der bürgerlichen und politischen Rechte ohne die wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Rechte unmöglich sei.9 Im Vorfeld der Wiener 
Konferenz für Menschenrechte 1993 veröffentlichte der UN-Ausschuss für 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Committee on Economic, 
Social and Cultural Rights, im Folgenden: CESCR) eine Stellungnahme, in 
der er kritisierte, dass Staaten sowie die internationale Gemeinschaft allzu oft 
weiterhin Verletzungen wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rechte tole-
rierten, die im Zusammenhang mit bürgerlichen und politischen Rechten zu 
Protest führen würden.10

Im Jahr 2009 zählte die Food and Agriculture Organization (FAO) der 
Vereinten Nationen erstmals über 1 Milliarde Hungernde.11 Das Millennium-
Entwicklungsziel der Vereinten Nationen, die Zahl der Hungernden bis 2015 
zu halbieren, war in weite Ferne gerückt.12

Gleichzeitig hing die Legitimität einer Regierung aber schon immer unter 
anderem davon ab, ob sie in der Lage war, Hungerprobleme zu lösen – auch 
die Völkerrechtsgemeinschaft muss sich daran messen lassen, ob es ihr 

8  Makau Mutua, Savages, Victims, and Saviors: The Metaphor of Human Rights, 
42/1 Harvard International Law Journal 2001, S. 201, 217.

9  Proclamation of Teheran, Final Act of the International Conference on Human 
Rights, UN-Dokument A/CONF.32/41 (13.5.1968), Rz. 13.

10  UN-Dokument E/1993/22 (23.11. – 11.12.1992), Statement to the World Confer
ence on Human Rights on behalf of the Committee on Economic, Social and Cultural 
Rights, S. 83, Rz. 5.

11  FAO, The State of Food Insecurity in the World: Economic Crises  – Impacts 
and Lessons Learned, 2009, S. 4; FAO, Right to Food  – Making it Happen, 2011, 
S. 11.

12  Im Jahr 2015 verzeichnete die FAO „nur“ noch 795 Millionen Hungernde (FAO, 
The State of Food Insecurity in the World – Meeting the 2015 International Hunger 
Targets: Taking Stock of Uneven Progress, 2015, S. 8). Dies ist allerdings wohl pri-
mär auf eine Änderung der Maßstäbe für den Begriff der Unterernährung zurückzu-
führen, weniger auf einen tatsächlichen Rückgang der Not: Thomas Pogge, Die 
MDGs sind moralisch ein Skandal, 6 Vereinte Nationen 2014, S. 250; Jason Hickel, 
The True Extent of Global Poverty and Hunger: Questioning the Good News Narra-
tive of the Millennium Development Goals, 37 Third World Quarterly 2016, S. 749; 
ausführlicher unter Teil 2, B. V. 6.

�2019 war die Zahl erneut deutlich angestiegen, auf 820 Millionen, und die FAO 
warnte eindringlich, dass sich der jahrzehntelange Trend zur Verbessung der Situation 
umgekehrt habe (FAO, The State of Food Security and Nutrition in the World – Safe-
guarding against Economic Slowdowns and Downturns, 2019, S. 3).




